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Caritas-Werkstätten-Mitwirkungsordnung
(CWMO)

Auf Empfehlung der Vollversammlung des Verbandes
der Diözesen Deutschlands vom 23. Juni 2003 wird für
das Erzbistum Freiburg folgende Caritas-Werkstätten-
Mitwirkungsordnung (CWMO) in Kraft gesetzt:

Caritas ist eine Lebens- und Wesensäußerung der ka-
tholischen Kirche. Dieser caritative Grundgedanke gilt
auch für die Werkstatt für behinderte Menschen. 

Die Werkstatt betrachtet es als ihre Aufgabe, Menschen
mit Behinderungen bei der Teilhabe am Arbeitsleben
Hilfestellung zu leisten. Jeder Mensch mit Behinderun-
gen soll in dem ihm möglichen Rahmen die Arbeitswelt
kennen lernen, tätigkeitsbezogene Fähigkeiten erler-
nen, handwerklich und berufliche Kenntnisse erhalten
und seine Fähigkeiten in tätigkeitsbezogenen Feldern
einsetzen. Teil dieser Teilhabe am Arbeitsleben ist die
Mitwirkung und das Erlernen von Mitsprache in der
Werkstatt. Da die Tätigkeit der Werkstatt auf die Men-
schen mit Behinderungen ausgerichtet ist, ist ein Mit-
spracherecht in allen die Beschäftigten betreffenden An-
gelegenheiten geboten.
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Abschnitt 1
Anwendungsbereich, Errichtung, Zusammen-

setzung und Aufgaben des Werkstattrats

§ 1
Anwendungsbereich

(1) Behinderte Menschen im Arbeitsbereich der  Werk-
statt  wirken nach dieser Ordnung an den Angele-
genheiten der Werkstatt mit. Die Mitwirkung ge-
schieht im Rahmen eines Werkstattrats. Die Mitwir-
kung geschieht unabhängig von der Geschäftsfähig-
keit der behinderten Menschen.

(2) Diese Ordnung gilt für Werkstätten für behinderte
Menschen in Trägerschaft der katholischen Kirche
und der ihr zugeordneten Verbände.

§ 2
Errichtung von Werkstatträten

(1) Ein Werkstattrat wird in Werkstätten gewählt.

(2) In Zweig- und Teilwerkstätten können gesonderte
selbstständige Werkstatträte gebildet werden. Dies

gilt insbesondere, wenn diese auf die Teilhabe be-
sonderer Personenkreise ausgerichtet sind. Die Ent-
scheidung hierüber trifft die Werkstatt im Einver-
nehmen mit dem Werkstattrat.

(3) Rechte und Pflichten der Werkstatt sind solche des
Trägers der Werkstatt.

§ 3
Zahl der Mitglieder des Werkstattrats

(1) Der Werkstattrat besteht aus mindestens drei Mit-
gliedern, in Werkstätten mit in der Regel 200 bis
400 Wahlberechtigten aus fünf Mitgliedern, in Werk-
stätten mit in der Regel mehr als 400 Wahlberech-
tigten aus sieben Mitgliedern.

(2) Die Geschlechter sollen entsprechend ihrem zahlen-
mäßigen Verhältnis vertreten sein.

§ 4
Allgemeine Aufgaben des Werkstattrats

(1) Der Werkstattrat wirkt am Gesamtgeschehen der
Werkstatt verantwortungsvoll mit.

(2) Der Werkstattrat hat folgende allgemeine Aufgaben:

a) darüber zu wachen, dass die zugunsten der Be-
schäftigten geltenden Gesetze und Verordnungen,
insbesondere zur Arbeitssicherheit, zum Arbeits-
schutz, Unfallverhütung und Gesundheitsförde-
rung eingehalten werden,

b) darüber zu wachen, dass die Rechte der Beschäf-
tigten aus dem arbeitnehmerähnlichen Rechts-
verhältnis von der Werkstatt beachtet werden,

c) auf die Gleichbehandlung aller Beschäftigten in
der Werkstatt hinzuwirken,

d) sich für die Einbeziehung aller Beschäftigten und
Gruppen von Beschäftigten einzusetzen,

e) Maßnahmen, die dem Betrieb der Werkstatt und
den Beschäftigten dienen, bei der Werkstatt zu
beantragen,

f) Anregungen und Beschwerden von Beschäftigten
entgegenzunehmen und, falls sie berechtigt er-
scheinen, durch Verhandlungen mit der Werkstatt
auf eine Erledigung hinzuwirken; er hat die be-
treffenden Beschäftigten über den Stand und das
Ergebnis der Verhandlungen zu unterrichten.

(3) Werden in Absatz 2 f genannte Angelegenheiten
zwischen der Werkstatt und der betroffenen Person
erörtert, so nimmt auf deren Wunsch ein Mitglied
des Werkstattrats an der Erörterung teil. Er ist ver-
pflichtet, über Inhalt und Gegenstand der Erörte-



rung Stillschweigen zu bewahren, soweit er nicht
im Einzelfall von dieser Verpflichtung entbunden
wird.

(4) Der Werkstattrat berücksichtigt die Interessen der
im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbe-
reich tätigen behinderten Menschen in angemesse-
ner und geeigneter Weise, solange für diese eine
Vertretung nach § 36 SGB IX nicht besteht.

§ 5
Mitwirkungsrechte des Werkstattrats

(1) In Angelegenheiten, in denen der Werkstattrat ein
Mitwirkungsrecht hat, hat  die Werkstatt den Werk-
stattrat rechtzeitig, umfassend und in angemesse-
ner Weise zu unterrichten und ihn vor Durch-
führung einer Maßnahme anzuhören. Beide Seiten
haben darauf hinzuwirken, dass Einvernehmen
erreicht wird. Lässt sich Einvernehmen nicht her-
stellen, so kann jede Seite die Vermittlungsstelle
anrufen.

(2) Der Werkstattrat hat in folgenden Angelegenheiten
mitzuwirken:

a) Fragen der Ordnung im Arbeitsbereich der
Werkstatt und des Verhaltens der Beschäftigten
einschließlich der Aufstellung und Änderung
einer sogenannten Werkstattordnung,

b) Beginn und Ende der täglichen Beschäftigungs-
zeit einschließlich der Pausen und Zeiten für be-
gleitende Maßnahmen,

c) Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wo-
chentage und vorübergehende Verkürzung oder
Verlängerung der üblichen Beschäftigungszeit,

d) Darstellung und Verwendung des Arbeitsergeb-
nisses und der dafür maßgeblichen wirtschaftli-
chen Verhältnisse,

e) Fragen der Gestaltung der Arbeitsentgelte, ins-
besondere die Aufstellung von Entlohnungs-
grundsätzen und die Einführung und Anwen-
dung von neuen Entlohnungsmethoden sowie
deren Änderung, Festsetzung der Grund- und
der Steigerungsbeträge und vergleichbarer leis-
tungsbezogener Entgelte, Zeit, Ort und Art der
Auszahlung der Arbeitsentgelte sowie Gestaltung
der Arbeitsentgeltbescheinigungen,

f) Aufstellung allgemeiner Urlaubsgrundsätze und
der zeitlichen Lage des Betriebsurlaubs,

g) Einführung und Anwendung von technischen
Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das Ver-
halten oder die Leistung der Beschäftigten zu
überwachen,

h) Regelungen über die Verhütung von Arbeitsun-
fällen und Berufskrankheiten sowie über den Ge-
sundheitsschutz im Rahmen der gesetzlichen
Vorschriften oder der Unfallverhütungsvor-
schriften,

i) Fragen der Fort- und Weiterbildung, der beglei-
tenden Maßnahmen sowie der Maßnahmen zur
Förderung des Übergangs auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt,

j) Fragen der Verpflegung,

k) Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbau-
ten sowie von neuen technischen Anlagen,

l) Einschränkung, Stilllegung und Verlegung der
Werkstatt oder wesentlicher Teile der Werkstatt,

m) grundlegende Änderungen der Werkstattorgani-
sation und des Werkstattzwecks,

n) Gestaltung von Arbeitsplätzen, Arbeitsablauf und
Arbeitsumgebung sowie von Sanitär- und Auf-
enthaltsräumen,

o) Einführung neuer oder erhebliche Änderung be-
stehender  technischer Arbeitsverfahren,

p) Eröffnung oder Schließung von bedeutenden
Tätigkeitsfeldern im Arbeitsbereich der Werk-
statt,

q) Mitgestaltung sozialer Aktivitäten für die Werk-
stattbeschäftigten,

r) Fragen der Beförderung.

(3) Soweit Angelegenheiten im Sinne des Absatzes 2
nur einheitlich für Mitarbeiter und Werkstattbe-
schäftigte geregelt werden können, haben die Be-
teiligten in einem gemeinsamen Gespräch auf eine
einvernehmliche Regelung hinzuwirken. Der Werk-
stattrat hat das Recht, zu diesem Gespräch die Ver-
trauensperson (§ 39 Absatz 3) hinzuzuziehen.

(4) Weitergehende, einvernehmlich vereinbarte Formen
der Beteiligung in den Angelegenheiten des Absat-
zes 2 bleiben unberührt.

(5) In den Angelegenheiten des § 5 hat der Werkstattrat
ein eigenes Fragerecht. Er kann von sich aus auch
Initiativen in diesen Angelegenheiten ergreifen und
der Werkstatt Vorschläge machen.

§ 6
Unterrichtungsrechte des Werkstattrats

(1) In Angelegenheiten, in denen der Werkstattrat ein
Unterrichtungsrecht hat, hat die Werkstatt den
Werkstattrat rechtzeitig und umfassend unter Vor-
lage der erforderlichen Unterlagen zu unterrichten.
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Die in den Fällen des Absatzes 2 Buchstabe a einzu-
holende Stellungnahme des Fachausschusses und
die in diesem Rahmen erfolgende Anhörung des/der
Werkstattbeschäftigten bleiben unberührt.

(2) Der Werkstattrat ist in folgenden Angelegenheiten zu
unterrichten:

a) Beendigung des arbeitnehmerähnlichen Rechts-
verhältnisses, Versetzungen und Umsetzungen
von Beschäftigten,

b) Verlauf und Ergebnis der Eltern- und Betreuer-
versammlung,

c) Einstellung, Versetzung und Umsetzung des Fach-
personals (Angehörige der begleitenden Dienste
und die Fachkräfte zur Arbeits- und Berufsförde-
rung) und des sonstigen Personals der Werkstatt.

§ 7
Zusammenarbeit

(1) Die Werkstatt, ihre Mitarbeitervertretung, sonstige
Gremien und der Werkstattrat arbeiten im Interesse
der Beschäftigten vertrauensvoll zusammen. Der  Werk-
stattrat kann hierbei die Unterstützung von der Ver-
trauensperson (§ 39 Absatz 3) in Anspruch nehmen.

(2) Werkstatt und Werkstattrat treten regelmäßig, min-
destens vierteljährlich zu einer Besprechung zusam-
men. Sie haben über strittige Fragen mit dem ernsten
Willen zur Einigung zu verhandeln und Vorschläge für
die Beilegung von Meinungsverschiedenheiten zu ma-
chen.

§ 8
Werkstattversammlung

Der Werkstattrat führt mindestens einmal im Kalender-
jahr eine Versammlung der Beschäftigten durch.

Die in der Werkstatt für Versammlungen der Mitarbei-
ter geltenden Vorschriften finden entsprechende An-
wendung; Teil- sowie Abteilungsversammlungen sind
zulässig. Der Werkstattrat kann im Einvernehmen mit
der Werkstatt in Werkstattangelegenheiten erfahrene
Personen sowie behinderte Menschen, die an Maßnah-
men im Eingangsverfahren oder im Berufsbildungsbe-
reich teilnehmen, einladen.

§ 9
Vermittlungsstelle

(1) Bei Streitigkeiten zwischen dem Werkstattrat und
der Werkstatt in den Fällen des § 5 sowie bei schwe-
ren oder wiederholten Verstößen der Werkstatt oder

des Werkstattrats gegen die Bestimmungen der
§§ 6-9 kann jede Seite die Vermittlungsstelle an-
rufen.

(2) Die Vermittlungsstelle besteht aus drei Personen,
von denen je eine von dem Werkstattrat und von
der Werkstatt benannt werden. Die vorsitzende Per-
son wird von Werkstattrat und Werkstatt gemein-
sam benannt, sie soll unparteiisch und in Werkstatt-
angelegenheiten erfahren sein. Kommt eine Eini-
gung nicht zustande, so schlagen die Werkstatt und
der Werkstattrat je eine Person vor; durch Los wird
entschieden, wer von diesen beiden den Vorsitz
übernimmt.

(3) Die Vermittlungsstelle hört beide Seiten an und fasst
dann ihren Beschluss für einen Einigungsvorschlag
innerhalb von zwölf Tagen. Sie entscheidet nach
mündlicher Beratung mit Stimmenmehrheit. Die Be-
schlüsse der Vermittlungsstelle sind schriftlich nie-
derzulegen und von der vorsitzenden Person zu un-
terschreiben. Werkstatt und Werkstattrat können
weitere Einzelheiten des Verfahrens vor der Ver-
mittlungsstelle vereinbaren.

(4) Der Einigungsvorschlag der Vermittlungsstelle er-
setzt nicht die Entscheidung der Werkstatt. Die
Werkstatt hat unter Berücksichtigung des Eini-
gungsvorschlages endgültig zu entscheiden. Bis da-
hin ist die Durchführung der Maßnahme auszuset-
zen. Fasst die Vermittlungsstelle innerhalb der in
Absatz 3 genannten Frist keinen Beschluss für einen
Einigungsvorschlag, gilt die Entscheidung der Werk-
statt.

Abschnitt 2
Wahl des Werkstattrats

Unterabschnitt 1
Wahlberechtigung und

Wählbarkeit; Zeitpunkt der Wahlen

§ 10
Wahlberechtigung

Wahlberechtigt sind alle Beschäftigten, die am Tag vor
der Wahl in der Werkstatt beschäftigt sind. 

§ 11
Wählbarkeit

Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die am Wahltag
seit mindestens sechs Monaten in der Werkstatt be-
schäftigt sind.
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§ 12
Zeitpunkt der Wahlen zum Werkstattrat

(1) Die regelmäßigen Wahlen zum Werkstattrat finden
alle vier Jahre in der Zeit vom 1. Oktober bis 30. No-
vember statt, erstmals im Jahre 2001.

(2) Außerhalb dieser Zeit finden Wahlen statt, wenn

1. die Gesamtzahl der Mitglieder nach Eintreten
sämtlicher Ersatzmitglieder unter die vorge-
schriebene Zahl der Werkstattratsmitglieder
gesunken ist,

2. der Werkstattrat mit der Mehrheit seiner Mit-
glieder seinen Rücktritt beschlossen hat,

3. die Wahl des Werkstattrats mit Erfolg angefoch-
ten worden ist oder

4. ein Werkstattrat noch nicht gewählt ist.

(3) Hat außerhalb des für die regelmäßigen Wahlen
festgelegten Zeitraumes eine Wahl zum Werkstattrat
stattgefunden, so ist er in dem auf die Wahl folgen-
den nächsten Zeitraum der regelmäßigen Wahlen
neu zu wählen. Hat die Amtszeit des Werkstattrats
zu Beginn des für die nächsten regelmäßigen
Wahlen festgelegten Zeitraumes noch nicht ein
Jahr betragen, ist der Werkstattrat in dem
übernächsten Zeitraum der regelmäßigen Wahlen
neu zu wählen.

Unterabschnitt 2
Vorbereitung der Wahl

§ 13
Bestellung des Wahlvorstandes

(1) Spätestens zehn Wochen vor Ablauf seiner Amtszeit
bestellt der Werkstattrat einen Wahlvorstand. Dieser
besteht aus drei Wahlberechtigten oder sonstigen
der Werkstatt angehörenden Personen. Sie wählen
eine Person aus diesem Kreis zur vorsitzenden
Person.

(2) Ist in der Werkstatt ein Werkstattrat nicht vor-
handen, werden der Wahlvorstand und die vor-
sitzende Person in einer Versammlung der Wahl-
berechtigten gewählt. Die Werkstatt hat die Wahl zu
fördern und zu dieser Versammlung einzuladen.
Unabhängig davon können drei Wahlberechtigte
einladen.

§ 14
Aufgaben des Wahlvorstandes

(1) Der Wahlvorstand bereitet die Wahl vor und führt sie
durch. Die Werkstatt hat dem Wahlvorstand auf des-
sen Wunsch aus den Angehörigen des Fachpersonals
eine Person seines Vertrauens zur Verfügung zu stel-
len, die ihn bei der Vorbereitung und Durchführung
der Wahl unterstützt. Der Wahlvorstand kann in der
Werkstatt Beschäftigte als Wahlhelfer oder Wahlhel-
ferinnen zu seiner Unterstützung bei der Durch-
führung der Stimmabgabe und bei der Stimmenzäh-
lung bestellen. Die Mitglieder des Wahlvorstandes, die
Vertrauensperson und die Wahlhelfer und Wahlhelfe-
rinnen haben die gleichen persönlichen Rechte und
Pflichten wie die Mitglieder des Werkstattrats (§ 37).
Die Vertrauensperson nimmt ihre Aufgabe unabhän-
gig von Weisungen der Werkstatt wahr.

(2) Die Beschlüsse des Wahlvorstandes werden mit
Stimmenmehrheit seiner Mitglieder gefasst. Über
jede Sitzung des Wahlvorstandes ist eine Nieder-
schrift aufzunehmen, die mindestens den Wortlaut
der gefassten Beschlüsse enthält. Die Niederschrift
ist von dem/der Vorsitzenden zu unterzeichnen so-
wie von einem weiteren Mitglied des Wahlvorstan-
des oder der Vertrauensperson.

(3) Der Wahlvorstand hat die Wahl unverzüglich einzu-
leiten; sie soll spätestens eine Woche vor dem Tag
stattfinden, an dem die Amtszeit des Werkstattrats
abläuft.

(4) Die Werkstatt unterstützt den Wahlvorstand bei der
Erfüllung seiner Aufgaben. Sie gibt ihm insbeson-
dere alle für die Anfertigung der Liste der Wahlbe-
rechtigten erforderlichen Auskünfte und stellt die
notwendigen Unterlagen zur Verfügung.

§ 15
Erstellung der Liste der Wahlberechtigten

Der Wahlvorstand stellt eine Liste der Wahlberech-
tigten auf. Die Wahlberechtigten sollen mit dem Familien-
namen und dem Vornamen, erforderlichenfalls dem
Geburtsdatum, in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt
werden.

§ 16
Bekanntmachung der Liste der Wahlberechtigten

Die Liste der Wahlberechtigten oder eine Abschrift ist
unverzüglich nach Einleitung der Wahl bis zum Ab-
schluss der Stimmabgabe an geeigneter Stelle zur Ein-
sicht auszulegen.
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§ 17
Einspruch gegen die Liste der Wahlberechtigten

(1) Wahlberechtigte und sonstige Beschäftigte, die ein
berechtigtes Interesse an einer ordnungsgemäßen
Wahl glaubhaft machen, können innerhalb von zwei
Wochen seit Erlass des Wahlausschreibens (§ 18)
beim Wahlvorstand Einspruch gegen die Richtigkeit
der Liste der Wahlberechtigten einlegen.

(2) Über Einsprüche nach Absatz 1 entscheidet der
Wahlvorstand unverzüglich. Hält er den Einspruch
für begründet, berichtigt er die Liste der Wahlbe-
rechtigten. Der Person, die den Einspruch eingelegt
hat, wird die Entscheidung unverzüglich mitgeteilt;
die Entscheidung muss ihr spätestens am Tag vor
der Stimmabgabe zugehen.

(3) Nach Ablauf der Einspruchsfrist soll der Wahlvor-
stand die Liste der Wahlberechtigten nochmals auf
ihre Vollständigkeit hin überprüfen. Im Übrigen
kann nach Ablauf der Einspruchsfrist die Liste der
Wahlberechtigten nur bei Schreibfehlern, offenba-
ren Unrichtigkeiten, in Erledigung rechtzeitig ein-
gelegter Einsprüche oder bei Eintritt oder Ausschei-
den eines Wahlberechtigten oder einer Wahlberech-
tigten bis zum Tage vor dem Beginn der Stimmab-
gabe berichtigt oder ergänzt werden.

§ 18
Wahlausschreiben

(1) Spätestens sechs Wochen vor dem Wahltag erlässt
der Wahlvorstand ein Wahlausschreiben, das von
dem/der Vorsitzenden und mindestens einem wei-
teren Mitglied des Wahlvorstandes zu unterschrei-
ben ist. Es muss enthalten:

1. das Datum seines Erlasses,

2. die Namen und Fotos der Mitglieder des Wahl-
vorstandes,

3. die Voraussetzungen der Wählbarkeit zum
Werkstattrat,

4. den Hinweis, wo und wann die Liste der Wahl-
berechtigten und diese Ordnung zur Einsicht
ausliegen,

5. den Hinweis, dass nur wählen kann, wer in die
Liste der Wahlberechtigten eingetragen ist, und
dass Einsprüche gegen die Liste der Wahlbe-
rechtigten nur vor Ablauf von zwei Wochen seit
dem Erlass des Wahlausschreibens beim Wahl-
vorstand schriftlich oder zur Niederschrift einge-
legt werden können; der letzte Tag der Frist ist
anzugeben,

6. die Aufforderung, Wahlvorschläge innerhalb
von zwei Wochen nach Erlass des Wahlaus-
schreibens beim Wahlvorstand einzureichen;
der letzte Tag der Frist ist anzugeben,

7. die Mindestzahl von Wahlberechtigten, von de-
nen ein Wahlvorschlag unterstützt werden muss
(§ 19 Satz 2),

8. den Hinweis, dass die Stimmabgabe an die
Wahlvorschläge gebunden ist und dass nur
solche Wahlvorschläge berücksichtigt werden
dürfen, die fristgerecht (Nummer 6) eingereicht
sind,

9. die Bestimmung des Ortes, an dem die Wahl-
vorschläge bis zum Abschluss der Stimmabgabe
durch Aushang oder in sonst geeigneter Weise
bekannt gegeben werden,

10. Ort, Tag und Zeit der Stimmabgabe,

11. den Ort und die Zeit der Stimmauszählung und
der Sitzung des Wahlvorstandes, in der das
Wahlergebnis abschließend festgestellt wird,

12. den Ort, an dem Einsprüche, Wahlvorschläge
und sonstige Erklärungen gegenüber dem Wahl-
vorstand abzugeben sind.

(2) Eine Abschrift oder ein Abdruck des Wahlaus-
schreibens ist vom Tag seines Erlasses bis zum
Wahltag an einer oder mehreren geeigneten, den
Wahlberechtigten zugänglichen Stellen vom Wahl-
vorstand auszuhängen.

§ 19
Wahlvorschläge

Die Wahlberechtigten können innerhalb von zwei Wo-
chen seit Erlass des Wahlausschreibens Vorschläge
beim Wahlvorstand einreichen. Jeder Wahlvorschlag
muss von mindestens drei Wahlberechtigten unterstützt
werden. Der Wahlvorschlag bedarf der Zustimmung des
Vorgeschlagenen oder der Vorgeschlagenen. Der Wahl-
vorstand entscheidet über die Zulassung zur Wahl.

§ 20
Bekanntmachung

der Bewerber und Bewerberinnen

Spätestens eine Woche vor Beginn der Stimmabgabe
und bis zum Abschluss der Stimmabgabe macht der
Wahlvorstand die Namen und Fotos oder anderes Bild-
material der Bewerber und Bewerberinnen aus zuge-
lassenen Wahlvorschlägen in alphabetischer Reihen-
folge in gleicher Weise bekannt wie das Wahlaus-
schreiben (§ 18 Absatz 2).
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Unterabschnitt 3
Durchführung der Wahl

§ 21
Stimmabgabe

(1) Der Werkstattrat wird in geheimer und unmittelba-
rer Wahl nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl
gewählt.

(2) Wer wahlberechtigt ist, kann seine Stimme nur für
rechtswirksam vorgeschlagene Bewerber(innen) ab-
geben. Jede(r) Wahlberechtigte hat so viele Stim-
men, wie Mitglieder des Werkstattrats gewählt wer-
den. Der Stimmzettel muss einen Hinweis darauf
enthalten, wie viele Bewerber im Höchstfall gewählt
werden dürfen. Für jeden Bewerber oder jede Be-
werberin kann nur eine Stimme abgegeben werden.

(3) Das Wahlrecht wird durch Abgabe eines Stimmzet-
tels in einem Wahlumschlag ausgeübt. Auf dem
Stimmzettel sind die Bewerber in alphabetischer
Reihenfolge unter Angabe von Familienname und
Vorname, erforderlichenfalls des Geburtsdatums,
sowie mit Foto oder anderem Bildmaterial aufzu-
führen. Die Stimmzettel müssen sämtlich die gleiche
Größe, Farbe, Beschaffenheit und Beschriftung ha-
ben. Das Gleiche gilt für die Wahlumschläge.

(4) Bei der Stimmabgabe wird durch Ankreuzen an der
im Stimmzettel jeweils vorgesehenen Stelle die von
dem/der Wählenden gewählte Person gekennzeich-
net. Stimmzettel, auf denen mehr als die zulässige
Anzahl der Bewerber oder Bewerberinnen gekenn-
zeichnet ist oder aus denen sich der Wille des
Wählenden oder der Wählenden nicht zweifelsfrei
ergibt, sind ungültig.

(5) Ist für mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten in-
folge ihrer Behinderung eine Stimmabgabe durch
Abgabe eines Stimmzettels nach den Absätzen 3 und
4 überwiegend nicht möglich, kann der Wahlvor-
stand eine andere Form der Ausübung des Wahl-
rechts beschließen.

§ 22
Wahlvorgang

(1) Der Wahlvorstand hat geeignete Vorkehrungen für
die unbeobachtete Kennzeichnung der Stimmzettel
im Wahlraum zu treffen und für die Bereitstellung
einer Wahlurne zu sorgen. Die Wahlurne muss vom
Wahlvorstand verschlossen und so eingerichtet sein,
dass die eingeworfenen Stimmzettel nicht herausge-
nommen werden können, ohne dass die Urne geöff-
net wird.

(2) Während der Wahl müssen immer mindestens zwei
Mitglieder des Wahlvorstandes im Wahlraum anwe-
send sein. Sind Wahlhelfer oder Wahlhelferinnen
bestellt (§ 14 Absatz 1 Satz 3), genügt die Anwesen-
heit eines Mitgliedes des Wahlvorstandes und eines
Wahlhelfers oder einer Wahlhelferin.

(3) Der gekennzeichnete und in den Wahlumschlag ge-
legte Stimmzettel ist in die hierfür bereitgestellte
Wahlurne einzuwerfen, nachdem die Stimmabgabe
von einem Mitglied des Wahlvorstandes oder einem
Wahlhelfer oder einer Wahlhelferin in der Liste der
Wahlberechtigten vermerkt worden ist.

(4) Wer infolge seiner Behinderung bei der Stimmabgabe
beeinträchtigt ist, bestimmt eine Person seines Ver-
trauens, die ihm bei der Stimmabgabe behilflich sein
soll, und teilt dies dem Wahlvorstand mit. Personen,
die sich bei der Wahl bewerben, Mitglieder des Wahl-
vorstandes, Vertrauenspersonen im Sinne des § 14
Absatz 1 Satz 2 sowie Wahlhelfer und Wahlhelferin-
nen dürfen nicht zur Hilfeleistung herangezogen wer-
den. Die Hilfeleistung beschränkt sich auf die Erfül-
lung der Wünsche des Wählers oder der Wählerin zur
Stimmabgabe; die Vertrauensperson darf gemeinsam
mit dem Wähler oder der Wählerin die Wahlkabine
aufsuchen. Die Vertrauensperson ist zur Geheimhal-
tung der Kenntnisse von der Wahl einer anderen Per-
son verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung erlangt
hat. Die Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend für Wähler
und Wählerinnen, die des Lesens unkundig sind.

(5) Nach Abschluss der Wahl ist die Wahlurne zu ver-
siegeln, wenn die Stimmenauszählung nicht unmit-
telbar nach der Beendigung der Wahl durchgeführt
wird.

§ 23
Feststellung des Wahlergebnisses

(1) Unverzüglich nach Abschluss der Wahl nimmt der
Wahlvorstand öffentlich die Auszählung der Stim-
men vor und stellt das Ergebnis fest.

(2) Gewählt sind die Bewerber und Bewerberinnen, die
die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet das Los.

(3) Der Wahlvorstand fertigt über das Ergebnis eine
Niederschrift, die von dem/der Vorsitzenden und
mindestens einem weiteren Mitglied des Wahlvor-
standes unterschrieben wird. Die Niederschrift muss
die Zahl der abgegebenen gültigen und ungültigen
Stimmzettel, die auf jeden Bewerber oder jede Be-
werberin entfallenen Stimmenzahlen sowie die Na-
men der gewählten Bewerber und Bewerberinnen
enthalten.
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§ 24
Benachrichtigung der Gewählten

und Annahme der Wahl

(1) Der Wahlvorstand benachrichtigt die zum Werk-
stattrat Gewählten unverzüglich von ihrer Wahl. Er-
klärt eine gewählte Person nicht innerhalb von drei
Arbeitstagen nach Zugang der Benachrichtigung
dem Wahlvorstand ihre Ablehnung der Wahl, gilt
dies als Annahme der Wahl.

(2) Lehnt eine gewählte Person die Wahl ab, tritt an
ihre Stelle der Bewerber oder die Bewerberin mit
der nächsthöchsten Stimmenzahl.

§ 25
Bekanntmachung der Gewählten

Sobald die Namen der Mitglieder des Werkstattrats end-
gültig feststehen, macht der Wahlvorstand sie durch
zweiwöchigen Aushang in gleicher Weise wie das
Wahlausschreiben bekannt (§ 18 Absatz 2) und teilt sie
unverzüglich der Werkstatt mit.

§ 26
Aufbewahrung der Wahlunterlagen

Die Wahlunterlagen, insbesondere die Niederschriften,
Bekanntmachungen und Stimmzettel, werden vom
Werkstattrat mindestens bis zum Ende der Wahlperiode
aufbewahrt.

§ 27
Wahlanfechtung

(1) Die Wahl kann bei der nach § 40 benannten Schlich-
tungsstelle angefochten werden, wenn gegen we-
sentliche Vorschriften über das Wahlrecht, die
Wählbarkeit oder das Wahlverfahren verstoßen
worden ist und eine Berichtigung nicht erfolgt ist, es
sei denn, dass durch den Verstoß das Wahlergebnis
nicht geändert oder beeinflusst werden konnte.

(2) Zur Anfechtung berechtigt sind mindestens drei
Wahlberechtigte oder die Werkstatt. Die Wahlan-
fechtung ist nur binnen einer Frist von zwei Wo-
chen, vom Tag der Bekanntgabe des Wahlergebnis-
ses an gerechnet, zulässig.

§ 28
Wahlschutz und Wahlkosten

(1) Niemand darf die Wahl des Werkstattrats behin-
dern. Insbesondere dürfen Beschäftigte in der Aus-
übung des aktiven und passiven Wahlrechts nicht
beschränkt werden.

(2) Niemand darf die Wahl des Werkstattrats durch Zu-
fügung oder Androhung von Nachteilen oder durch
Gewährung oder Versprechen von Vorteilen beein-
flussen.

(3) Die Kosten der Wahl trägt die Werkstatt. Versäum-
nis von Beschäftigungszeit, die zur Ausübung des
Wahlrechts, zur Betätigung im Wahlvorstand oder
zur Tätigkeit als Wahlhelfer oder Wahlhelferin er-
forderlich ist, berechtigt die Werkstatt nicht zur Min-
derung des Arbeitsentgeltes. Die Ausübung der ge-
nannten Tätigkeiten steht der Beschäftigung gleich.

Abschnitt 3
Amtszeit des Werkstattrats

§ 29
Amtszeit des Werkstattrats

Die regelmäßige Amtszeit des Werkstattrats beträgt vier
Jahre. Die Amtszeit beginnt mit der Bekanntgabe des
Wahlergebnisses oder, wenn die Amtszeit des bisheri-
gen Werkstattrats noch nicht beendet ist, mit deren Ab-
lauf. Die Amtszeit des außerhalb des regelmäßigen
Wahlzeitraumes gewählten Werkstattrats endet mit der
Bekanntgabe des Wahlergebnisses des nach § 12 Ab-
satz 1 neu gewählten Werkstattrats, spätestens jedoch
am 30. November des maßgebenden Wahljahres. Im
Falle des § 12 Absatz 2 Nr. 1 und 2 endet die Amtszeit
des bestehenden Werkstattrats mit der Bekanntgabe
des Wahlergebnisses des neu gewählten Werkstattrats.

§ 30
Erlöschen der Mitgliedschaft

im Werkstattrat; Ersatzmitglieder

(1) Die Mitgliedschaft im Werkstattrat erlischt durch:

1. Ablauf der Amtszeit,

2. Niederlegung des Amtes,

3. Ausscheiden aus der Werkstatt,

4. Beendigung des arbeitnehmerähnlichen Rechts-
verhältnisses.

(2) Scheidet ein Mitglied aus dem Werkstattrat aus, so
rückt ein Ersatzmitglied nach. Dies gilt entsprechend
für die Stellvertretung eines längerfristig verhinder-
ten Mitgliedes des Werkstattrats.

(3) Die Ersatzmitglieder werden der Reihe nach aus den
nicht gewählten Bewerbern und Bewerberinnen der
Vorschlagsliste entnommen. Die Reihenfolge be-
stimmt sich nach der Höhe der erreichten Stimmen-
zahlen. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
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Abschnitt 4
Geschäftsführung des Werkstattrats

§ 31
Vorsitz des Werkstattrats

(1) Der Werkstattrat wählt aus seiner Mitte den/die Vor-
sitzende und eine Stellvertretung.

(2) Der/die Vorsitzende vertritt den Werkstattrat im
Rahmen der von diesem gefassten Beschlüsse und
ist zur Entgegennahme von Erklärungen, die dem
Werkstattrat gegenüber abzugeben sind, berechtigt.

(3) Im Falle der Verhinderung wird der/die Vorsitzende
durch den Stellvertreter vertreten.

§ 32
Einberufung der Sitzungen

(1) Innerhalb einer Woche nach dem Wahltag beruft
der/die Vorsitzende des Wahlvorstandes den neu
gewählten Werkstattrat zu der nach § 31 Absatz 1
vorgeschriebenen Wahl ein und leitet die Sitzung.

(2) Die weiteren Sitzungen beruft der/die Vorsitzende
des Werkstattrats ein, setzt die Tagesordnung fest
und leitet die Sitzung. Der/die Vorsitzende hat die
Mitglieder des Werkstattrats rechtzeitig unter Mit-
teilung der Tagesordnung zu laden.

(3) Der/die Vorsitzende hat eine Sitzung einzuberufen
und den Gegenstand, dessen Beratung beantragt
wird, auf die Tagesordnung zu setzen, wenn dies
von der Werkstatt beantragt wird.

(4) Die Werkstatt nimmt an den Sitzungen teil, die auf
ihr Verlangen anberaumt sind, und an den Sitzun-
gen, zu denen sie ausdrücklich eingeladen worden
ist.

§ 33
Sitzungen des Werkstattrats

(1) Die Sitzungen des Werkstattrats finden in der Regel
während der Beschäftigungszeit statt. Der Werk-
stattrat hat bei der Ansetzung der Sitzungen auf die
Arbeitsabläufe in der Werkstatt Rücksicht zu neh-
men. Die Werkstatt ist vom Zeitpunkt der Sitzung
vorher zu verständigen. Die Sitzungen des Werk-
stattrats sind nicht öffentlich.

(2) Der Werkstattrat kann die Vertrauensperson (§ 39
Absatz 3), eine Schreibkraft oder nach Vereinba-
rung mit der Werkstatt sonstige Dritte zu seinen Sit-
zungen hinzuziehen. Für alle diese gelten die Ge-

heimhaltungspflicht sowie die Offenbarungs- und
Verwertungsverbote gemäß § 37 Absatz 8 entspre-
chend.

§ 34
Beschlüsse des Werkstattrats

(1) Die Beschlüsse des Werkstattrats werden mit der
Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder
gefasst. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abge-
lehnt.

(2) Der Werkstattrat ist beschlussfähig, wenn mindes-
tens die Hälfte seiner Mitglieder an der Beschluss-
fassung teilnimmt.

(3) Im Falle längerfristiger Verhinderung wird ein Mit-
glied durch das Ersatzmitglied nach § 30 Absatz 2
vertreten. Die Entscheidung, ob ein längerfristiger
Verhinderungsfall vorliegt, trifft der Werkstattrat.

§ 35
Sitzungsniederschrift

(1) Über die Sitzungen des Werkstattrats ist eine
Sitzungsniederschrift aufzunehmen. Sie muss ent-
halten:

– den Wortlaut der Beschlüsse,

– und die Stimmenmehrheit, mit der sie gefasst
wurden, 

– die Anwesenheitsliste.

(2) Die Niederschrift ist von dem/der Vorsitzenden zu
unterschreiben. Weiterhin unterschreibt ein weite-
res Mitglied oder die Vertrauensperson (§ 39 Ab-
satz 3).

(3) Hat die Werkstatt an der Sitzung teilgenommen, so
ist ihr der entsprechende Teil der Niederschrift ab-
schriftlich auszuhändigen.

§ 36
Geschäftsordnung des Werkstattrats

Der Werkstattrat kann sich für seine Arbeit eine schrift-
liche Geschäftsordnung geben. In dieser können weitere
Bestimmungen über die Geschäftsführung getroffen
werden.

§ 37
Persönliche Rechte und Pflichten
der Mitglieder des Werkstattrats

(1) Die Mitglieder des Werkstattrats führen ihr Amt un-
entgeltlich als Ehrenamt.
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(2) Sie dürfen in der Ausübung ihres Amtes nicht be-
hindert oder wegen ihres Amtes nicht benachteiligt
oder begünstigt werden; dies gilt auch für ihre be-
rufliche Entwicklung.

(3) Sie sind von ihrer Tätigkeit ohne Minderung des
Arbeitsentgeltes zu befreien, wenn und soweit es
zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich ist.
Die Werkstattratstätigkeit steht der Beschäftigung
gleich.

(4) In Werkstätten mit 200 oder mehr Wahlberechtig-
ten ist auf Verlangen des Werkstattrats der/die
Vorsitzende des Werkstattrats und, wenn der
Werkstattrat es verlangt, ein weiteres Mitglied des
Werkstattrats von der Tätigkeit im Arbeitsbereich
der Werkstatt freizustellen. Die Freistellung erfolgt
jeweils höchstens bis zur Hälfte der üblichen
Beschäftigungszeit. Mit der Werkstatt kann eine
andere Regelung innerhalb dieses Rahmens ver-
einbart werden.

(5) Die Freistellung nach Absatz 3 und 4 erstreckt sich
nicht auf Maßnahmen nach § 5 Absatz 3 der Werk-
stättenordnung.

(6) Absatz 3 gilt entsprechend für die Teilnahme an
Schulungs- und Bildungsveranstaltungen, soweit
diese Kenntnisse vermitteln, die für die Arbeit des
Werkstattrats erforderlich sind. Unbeschadet von
Satz 1 hat jedes Mitglied des Werkstattrats während
seiner regelmäßigen Amtszeit Anspruch auf Frei-
stellung ohne Minderung des Arbeitsentgeltes für
insgesamt zehn Tage zur Teilnahme an solchen
Schulungs- und Bildungsveranstaltungen; der An-
spruch erhöht sich für Beschäftigte, die erstmals das
Amt eines Mitgliedes des Werkstattrats überneh-
men, auf 20 Tage.

(7) Bei Streitigkeiten in Angelegenheiten der Absätze 3
und 4 kann die Vermittlungsstelle angerufen wer-
den. § 9 Absatz 3 und 4 gelten entsprechend. Das
Recht zur Anrufung der Schlichtungsstelle gemäß
§ 40 bleibt unberührt.

(8) Die Mitglieder des Werkstattrats sind verpflichtet,

a) über persönliche Verhältnisse und Angelegen-
heiten von Beschäftigten, die ihrer Bedeutung
oder ihrem Inhalt nach einer vertraulichen Be-
handlung bedürfen, und

b) über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die
ihnen auf Grund ihrer Tätigkeit im Werkstatt-
rat bekannt geworden sind, oder die von der
Werkstatt ausdrücklich als geheimhaltungs-
bedürftig bezeichnet werden, Stillschweigen zu
bewahren.

Die Pflichten gelten auch nach dem Ausscheiden aus
dem Werkstattrat. Sie gelten nicht gegenüber den
Mitgliedern des Werkstattrats und der Vertrauens-
person (§ 39 Absatz 3) sowie vor der Vermittlungs-
stelle.

§ 38
Sprechstunden

(1) Der Werkstattrat kann während der Beschäfti-
gungszeit Sprechstunden einrichten. Zeit und Ort
sind mit der Werkstatt zu vereinbaren.

(2) Versäumt ein(e) Beschäftigte(r) wegen des Besuchs
der Sprechstunde des Werkstattrats Beschäfti-
gungszeit, so ist die Werkstatt ihm/ihr gegenüber
nicht zur Minderung des Arbeitsentgeltes berech-
tigt. Diese Zeit steht der Beschäftigung gleich.

§ 39
Kosten und Sachaufwand des Werkstattrats

(1) Die durch die Tätigkeit des Werkstattrats entstehen-
den Kosten trägt die Werkstatt. Das Gleiche gilt für
Kosten, die für die Teilnahme an Schulungs- und
Bildungsveranstaltungen gemäß § 37 Absatz 6 ent-
stehen.

(2) Für die Sitzungen, die Sprechstunden und die lau-
fende Geschäftsführung hat die Werkstatt in erfor-
derlichem Umfang Räume, sächliche Mittel und eine
Bürokraft zur Verfügung zu stellen.

(3) Die Werkstatt hat dem Werkstattrat auf dessen
Wunsch aus dem Fachpersonal eine Person seines
Vertrauens zur Verfügung zu stellen, die ihn bei
seiner Tätigkeit unterstützt. Der Werkstattrat hat
ein Vorschlagsrecht, die vorgesehene Person muss
zu diesem Vorschlag das Einverständnis geben.
Die Vertrauensperson nimmt ihre Aufgabe unab-
hängig von Weisungen der Werkstatt wahr. Die
Werkstatt hat sie bei der Erfüllung ihrer Aufgabe zu
fördern. Für die Vertrauensperson gilt § 37 ent-
sprechend.

Abschnitt 5
Schlussvorschriften

§ 40
Zuständigkeit für Streitigkeiten

Für Streitigkeiten nach dieser Ordnung ist die im Be-
reich der (Erz-) Diözese eingerichtete Schlichtungsstelle
nach § 40 der Rahmenordnung für eine Mitarbeitver-
tretungsordnung (MAVO) zuständig.
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§ 41
Amtszeit der bestehenden Werkstatträte

Die Amtszeit der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens die-
ser Ordnung bereits bestehenden Werkstatträte endet
am Tag der Bekanntgabe des Wahlergebnisses der erst-
maligen regelmäßigen Wahl eines Werkstattrats nach
den Bestimmungen dieser Ordnung, spätestens jedoch
am 30. November 2001. § 13 gilt entsprechend.

§ 42
Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt am 1. August 2001 in Kraft.

Freiburg im Breisgau, den 31. Juli 2003

Erzbischof

Nr. 140

Wahl zum Priesterrat

Der Priesterrat ist nach § 3 Absatz 3 des Status des
Priesterrates der Erzdiözese Freiburg vom 30. April
1998 (Amtsblatt 1998, S. 366 ff.) neu zu wählen. Die
Wahl erfolgt gemäß Abschnitt II dieses Statuts.

Das Ergebnis der jeweiligen Wahlen ist unter Beifügung
des Wahlprotokolls bis zum 12. November 2003 dem
Erzbischöflichen Ordinariat mitzuteilen. Die konstitu-
ierende Sitzung des Priesterrates findet am 26./27. No-
vember 2003 statt.

Nr. 141

Wechsel der Zuständigkeit für katholische
Fachschulen für Sozialpädagogik 

Mit Wirkung vom 1. September 2003 geht die Zu-
ständigkeit für die katholischen Fachschulen für So-
zialpädagogik der Erzdiözese Freiburg (Freiburg, 
Karlsruhe und Buchen) von Abteilung II (Caritas) auf

Abteilung III (Schulen/Hochschulen) über. Innerhalb der
Abteilung III nimmt das Referat Berufliche Schulen die
Aufgabe wahr. Leiter des Referats ist Studiendirektor
Hubert Wörner, Tel.: (07 61) 21 88 – 2 15.

Nr. 142

37. Welttag der Sozialen Kommunikations-
mittel

Der diesjährige Welttag der Sozialen Kommunikations-
mittel wird am Sonntag, dem 14. September 2003, be-
gangen. Er steht unter dem Thema: Die sozialen
Kommunikationsmittel im Dienst am wahren Frieden
im Licht von „Pacem in terris“.

Die an diesem Sonntag durchzuführende Kollekte dient
überdiözesanen Aufgaben der deutschen Bischöfe im
Medienbereich. Ein Teil dieser Kollekte verbleibt in der
Diözese. Mit ihren Erträgen werden vor allem die Aus-
und Fortbildung journalistischer Nachwuchskräfte fi-
nanziert, die später bei der weltlichen und kirchlichen
Presse, bei öffentlich-rechtlichen und privaten Rund-
funksendern arbeiten. 

Der Welttag der Sozialen Kommunikationsmittel kann
in den Pfarrgemeinden Anlass sein, die eigene Öffent-
lichkeitsarbeit im Pfarrgemeinderat zu überdenken.
Wer ist zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit? Mit wel-
chen Publikationsmitteln betreiben wir Öffentlichkeits-
arbeit? Wie sind diese gestaltet (z. B. Pfarrbrief, Schau-
kasten, Kirchenprospekt, Schriftenstand, Pressemittei-
lungen usw.)? Die Pressestelle der Erzdiözese Freiburg
und ihr Leiter Thomas Maier, Tel.: (07 61) 21 88-4 25,
stehen gerne für nähere Auskünfte zur Verfügung.

Hinweis: Der Wortlaut der Botschaft des Heiligen Vaters
zum 37. Welttag der Sozialen Kommunikationsmittel
ist im Internet unter http://www.vatican.va abzurufen.

Nr. 143

Errichtung von Seelsorgeeinheiten

Herr Diözesanadministrator Weihbischof Dr. Paul
Wehrle hat mit Urkunde vom 3. Juli 2003 die Seelsor-
geeinheit Zell a. H., bestehend aus den Pfarreien
St. Symphorian Zell a. H., St. Ulrich Nordrach und
St. Gallus Oberharmersbach, Dekanat Kinzigtal, zum
1. Oktober 2003 errichtet und Pater Norbert Schlenker
OFMCap zum Leiter dieser Seelsorgeeinheit bestellt.

Erlasse des Ordinariates
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Herr Diözesanadministrator Weihbischof Dr. Paul
Wehrle hat mit Urkunde vom 10. Juli 2003 die Seelsor-
geeinheit Titisee-Neustadt, bestehend aus den Pfarreien
St. Jakobus Titisee-Neustadt (Neustadt), Christkönig
Titisee-Neustadt (Titisee) und St. Nikolaus Titisee-Neu-
stadt (Waldau), Dekanat Neustadt, zum 1. August 2003
errichtet und Pfarrer Johannes Herrmann zum Leiter
dieser Seelsorgeeinheit bestellt.

Herr Diözesanadministrator Weihbischof Dr. Paul
Wehrle hat mit Urkunde vom 11. Juli 2003 die Seelsor-
geeinheit Offenburg Süd-West, bestehend aus den
Pfarreien Hl. Geist Offenburg, St. Markus Offenburg-
Elgersweier und St. Sixtus Offenburg-Zunsweier, Deka-
nat Offenburg, zum 1. September 2003 errichtet und
Pfarrer Martin Wetzel zum Leiter dieser Seelsorgeein-
heit bestellt.

Herr Diözesanadministrator Weihbischof Dr. Paul
Wehrle hat mit Urkunde vom 14. Juli 2003 die Seelsor-
geeinheit Schwetzingen, bestehend aus den Pfarreien
St. Pankratius Schwetzingen und St. Marien Schwetzin-
gen, Dekanat Wiesloch, zum 20. Juli 2003 errichtet und
Pfarrer Wolfgang Gaber zum Leiter dieser Seelsorge-
einheit bestellt.

Nr. 144

Pfarrgemeinde und Internet – Fortbildungen
für Webmaster

Viele Gemeinden bzw. Seelsorgeeinheiten haben mitt-
lerweile eine eigene Homepage und nutzen so die 

Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten des
Internet. Zugleich mehren sich aber auch die Fragen
und Probleme: Wer sorgt für die Aktualisierung der
Webseiten, wenn der engagierte Ehrenamtliche, der die
Homepage erstellt hat, fortzieht? Muss die Pfarr-
sekretärin zur Webdesignerin umgeschult werden, nur
um den wöchentlichen Pfarrbrief „ins Netz“ stellen zu
können? Warum hängt die Pflege der Internetseiten im-
mer nur an einer einzigen Person? Oder: Welche
Rechtsvorschriften muss ich beachten, wenn ich eine
Website betreibe? Wie muss mein „Impressum“ ausse-
hen? Kann ich für Links zu anderen Webseiten haftbar
gemacht werden? Was muss ich juristisch beachten,
wenn ich ein Forum oder ein Gästebuch betreibe? Bin
ich ein „Spammer“, wenn ich einen Newsletter ver-
schicke? Diesen und ähnlichen Fragen gehen die beiden
Fortbildungen nach. Eingeladen sind alle Webmaster
von Pfarrgemeinden bzw. Seelsorgeeinheiten sowie alle,
die einen entsprechenden Webauftritt vorbereiten.

Workshop: Rechtsfragen des Internet
Termin: Samstag, 18. Oktober 2003
Ort: Erzbischöfliches Seelsorgeamt Freiburg
Referent: Clemens Pustejovsky, Rechtsanwalt
Kosten: 15,– € (inkl. Mittagessen)

Info-Tag: Eigene Homepage ohne HTML-Kenntnisse
Termin: Samstag, 15. November 2003
Ort: Erzbischöfliches Seelsorgeamt Freiburg
Referent: Thomas Varadi, Internet-Dienstleister
Kosten: 15,– € (inkl. Mittagessen)

Nähere Informationen und Anmeldung bei Herrn
Dr. Norbert Kebekus, Presse- und Informationsstelle
des Erzbistums Freiburg, Herrenstr. 35, 79098 Frei-
burg, Tel.: (07 61) 21 88 - 4 26 oder - 2 43, E-Mail:
webmaster@erzbistum-freiburg.de, oder im Internet un-
ter: www.gemeindeweb-freiburg.de/veranstaltungen/
term-internet.htm.
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